
Weisungen 1—3 und der Dienstanweisung für die Brand
schutzinspektion der Bezirksbehörde der Deutschen 
Volkspolizei in R. Nach Buchstabe f der Anweisung 
zum Befehl 141/52 sind bei den unter Leitung der 
Brandschutzinspektion durchzuführenden Grundkon
trollen jeder Raum, jede Halle oder Abteilung an Hand 
der bestehenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 
über den vorbeugenden Brandschutz konkret und 
gewissenhaft zu kontrollieren.

Für beide Angeklagten bestand mithin auf Grund 
ihrer Funktion, die sich auch für den Angeklagten K. 
als Leiter der Brandschutzinspektion der Deutschen 
Volkspolizei in der Volkswerft auf den Schutz dieses 
volkseigenen Betriebes vor Brandgefahr bezog, die 
Pflicht, die einzelnen Betriebsbereiche sorgfältig auf 
Brandsicherheit zu kontrollieren. Diese Pflicht zur sorg
fältigen Kontrolle bestand für sie unabhängig davon, 
ob sie — sei es durch eigene Wahrnehmungen oder 
durch Hinweise von anderer Seite — auf mögliche Ge
fahrenpunkte aufmerksam gemacht worden waren. Die 
Kontrolle hatte sich, wie sich auch aus dem Gutachten 
des Sachverständigen ergibt, auf eine genaue Unter
suchung des Arbeitsprozesses in der Werkzeugaus
gabe einschließlich der Untersuchung des ver
wendeten Reinigungsgemisches und dessen Auswir
kung auf den Gesamtzustand des Raumes zu 
erstrecken. Nach den in der 1. DB vom 15. September 
1950 enthaltenen Brandschutzvorschriften für Betriebe 
waren sie außerdem verpflichtet, alle festgestellten 
Gefahrenpunkte durch entsprechende Warn- und Hin
weisschilder zu kennzeichnen bzw. dies zu veranlassen. 
Diese Verpflichtung ergibt sich außerdem aus § 1 Abs. 1 
der Arbeitsschutzanordnung 31 — feuer- und explosions
gefährdete Räume — vom 9. Januar 1953 (GBl. S. 355). 
Auf der Grundlage dieser, die konkreten gesetzlichen 
und beruflichen Pflichten der Angeklagten J. und K. 
begründenden Bestimmungen hätte das Bezirksgericht 
prüfen müssen, ob und inwieweit die Angeklagten diese 
Pflichten verletzt haben und strafrechtlich zur Verant
wortung zu ziehen sind.

Insoweit hat die Beweisaufnahme ergeben, daß beide 
Angeklagten bei den von ihnen vorgenommenen Kon
trollen der einzelnen Betriebsbereiche auch die Werk
halle VI und die darin befindliche Werkzeugausgabe 
aufgesucht haben. Dabei sind sie aber ihrer durch 
Gesetz und Funktionsplan bzw. durch Befehl begrün
deten Pflicht, die einzelnen Betriebsbereiche sorgfältig 
auf Brandsicherheit zu kontrollieren, nicht nachgekom
men.

Das ergibt sich auch aus der Tatsache, daß sie den 
feuergefährdeten Zustand der Werkzeugausgabe, der 
für sie als erfahrene Mitarbeiter im Brandschutz bei 
einer auch nur annähernd sorgfältigen Kontrolle sofort 
erkennbar gewesen wäre, nicht festgestellt und es 
sogar zugelassen haben, daß darin ein Kohlenofen auf
gestellt und beheizt werden konnte, der darüber hin
aus auch noch mit einem Preßluftschlauch versehen 
wurde.

Ferner ist ihnen bekannt gewesen, daß in dem Raum 
Werkzeuge gereinigt wurden und dazu eine leicht 
brennbare Flüssigkeit Verwendung fand, von der sie 
wußten, daß es sich um ein Petroleum-Ölgemisch han
delte. Der Angeklagte K. hat außerdem gewußt, daß 
von diesem Petroleumgemisch die Gegenstände in der 
Werkstatt durchtränkt waren. Aus den Aussagen der 
Angeklagten ergibt sich ihre weitere Kenntnis, daß die 
Reinigung der Werkzeuge in der Werkzeugausgabe und 
die Verwendung des Reinigungsmittels nicht nur eine 
vorübergehende, sondern eine ständige Praxis war.

Obwohl es, wie bereits erwähnt, nicht darauf an
kommt, daß die Angeklagten durch besondere Um
stände auf eine mögliche Brandgefährdung der Werk
zeugausgabe hingewiesen wurden, verpflichtete sie die 
Kenntnis dieser auf eine akute Brandgefährdung des 
Raumes hinweisenden Umstände ganz besonders, sich 
gründlich mit den Arbeitsbedingungen, der genauen Be
schaffenheit des Reinigungsmittels und den Auswirkun
gen der Verarbeitung des von ihnen selbst als leicht 
brennbar erkannten Petroleum-Ölgemisches im Hin
blick auf die Brandsicherheit des Raumes zu befassen 
und insoweit eine gründliche Untersuchung vorzuneh
men. Das haben die Angeklagten pflichtwidrig nicht 
getan. Daher wußten sie auch nicht, wie sie in der 
Hauptverhandlung erklärt haben, in welcher Mischung

und in welchem Umfange das Öl-Petroleumgemisch ver
wendet und ständig in dem Raum aufbewahrt wurde. 
Diese Kenntnis hätten sie sich aber auf Grund der 
ihnen obliegenden Pflichten, die einzelnen Betriebs
bereiche auf ihre Brandsicherheit hin sorgfältig zu kon
trollieren und Gefahrenquellen festzustellen, verschaf
fen müssen. Dann hätten sie auch die große Feuer
gefährlichkeit des Reinigungsgemisches und die durch 
seine jahrelange Verwendung hervorgerufene feuer
gefährliche Beschaffenheit des gesamten Raumes erken
nen und die sich daraus ergebenden notwendigen Kon
sequenzen, nämlich den Raum als feuergefährdet zu 
kennzeichnen, ziehen können. Entgegen der Auffassung 
der Verteidigung wird den Angeklagten insoweit nicht 
zur Last gelegt, eine Fehleinschätzung hinsichtlich der 
Brandsicherheit dieses Raumes vorgenommen zu haben; 
eine Einschätzung war ihnen auf Grund der unterlasse
nen Kontrolle überhaupt nicht möglich. Ihre Pflicht
verletzung bezieht sich vielmehr darauf, daß sie den 
Raum nicht sorgfältig auf seine Brandsicherheit hin 
untersucht haben. Insoweit haben die Angeklagten auch 
nicht nur fahrlässig gehandelt; sie haben die Pflicht
verletzung vielmehr vorsätzlich begangen. Die Ange
klagten kannten ihre Pflichten zur umfassenden Kon
trolle, gleichwohl sind sie ihren Aufgaben nicht nach
gekommen. *

Der Angeklagte Ku., dem als Meister des Bereichs 
Anlagenerhaltung unter anderem der Schweißer H. 
direkt unterstand, war auf Grund seiner Pflichten, die 
im betrieblichen Funktionsplan konkretisiert sind, für 
die Kontrolle der auszuführenden Arbeiten und die Ein
haltung der Brandschutzbestimmungen unmittelbar ver
antwortlich. Richtig ist — und darin wird der Berufung 
zugestimmt —, daß der Angeklagte Ku. bei seiner Ein
schätzung der Werkzeugausgabe und den zu treffenden 
Maßnahmen für die Gewährleistung der Brandsicher
heit bei Durchführung von Schweißarbeiten nicht 
davon ausgehen konnte, daß es sich hierbei um einen 
feuergefährdeten Raum im Sinne der Arbeitsschutz
anordnung 31 handelte, weil die Werkzeugausgabe nicht 
als feuergefährdet gekennzeichnet war. Er hat jedoch 
im gesamten Verfahren erklärt, die Situation in diesem 
Raum insoweit gekannt zu haben, als er gewußt hat, 
daß dort mit einem Petroleum-Ölgemisch gearbeitet 
wird und daß sämtliche Gegenstände und auch der Fuß
boden damit durchtränkt waren. Diese Kenntnis hätte 
ihn aber zur Einhaltung der in § 6 Abs. 1 der 1. DB zur 
Brandschutzverordnung geregelten Maßnahmen ver
pflichtet. Diese DB betrifft feuergefährliche Arbeiten, 
wie Schweißen, auch in nicht als feuergefährdet bezeich- 
neten Räumen. Sie liegt auch der allgemeinen Anweisung 
über den umfassenden Arbeits- und Brandschutz in der 
Volkswerft zugrunde, in der in Ziffer 29 Buchst, b fest
gelegt ist, daß — sofern die Möglichkeit der Entstehung 
eines Brandes gegeben ist — Schweiß- und Bren'n- 
arbeiten nur im Beisein einer Brandwache ausgeführt 
werden dürfen. Zur Einhaltung dieser Bestimmungen 
war der Angeklagte Ku. im vorliegenden Fall beson
ders verpflichtet, weil es sich bei den für solche 
Arbeiten einzusetzenden Schweißern um sogenannte 
fliegende Reparaturkolonnen handelt, die die genaue 
Beschaffenheit der einzelnen Räume im gesamten 
Werkgelände, in denen sie Reparaturarbeiten aus
führen müssen, überhaupt nicht kennen können. Aus 
diesem Grunde war der Angeklagte Ku. auch verpflich
tet, den Schweißer H. über die ihm bekannte Situation 
in der Werkzeugausgabe, insbesondere welche Arbeiten 
und mit welchen brennbaren Flüssigkeiten sie ausge
führt wurden, aufzuklären und ihn darauf hinzuweisen, 
daß besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind, 
sowie dafür zu sorgen, daß eine Brandwache aufgestellt 
wurde. Der Zeuge H., der Schweißarbeiten in allen 
Abteilungen der Werft ausführt, konnte deshalb die 
Beschaffenheit der Werkzeugausgabe nicht kennen. Die 
vorgenannte Bestimmung hat der Angeklagte Ku. nicht 
beachtet und dadurch die ihm auf Grund seiner Funk
tion als Meister obliegenden Pflichten verletzt. Diese 
Pflichtverletzung hat bewirkt, daß der Zeuge H. die 
brandgefährliche Situation in dem Raum nicht erkannte 
und die Schweißarbeiten, ohne besondere Maßnahmen 
zu treffen, ausführte.

Die Pflichten des Angeklagten G. als Leiter der Ab
teilung Hauptmechanik für die Gewährleistung der 
Brandsicherheit in seiner Abteilung sind in seinem
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